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Sehr geehrter Herr Müller,

aufgrund Ihrer Bitte um Vermittlung vom 5. Oktober 2019 bei Ihrem IFG-Antrag an die 

Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt vom 7. August 2019 habe ich die informationspflichti-

ge Behörde um Stellungnahme gebeten. 

Diese teilte mir jetzt mit, dass Ihr IFG-Antrag am 14. Oktober 2019 beantwortet und die 

gewünschte Information übermittelt wurde.Eine Kopie der Antwort liegt hier vor.

Bis zur gegenteiligen Mitteilung gehe ich davon aus, dass sich damit Ihre Vermittlungsbitte

erledigt hat. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit erneut an den BfDI wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

m.fabian.2.2pwdc3z54r@fragdenstaat.de


